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 Veröffentlicht am 20.01.1998

Index

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KFG 1967 §86 Abs1a;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 89/11/0262 E 21. November 1989 RS 1

Stammrechtssatz

In einem Verfahren betre6end die Aberkennung des Rechtes, von einem ausländischen Führerschein Gebrauch zu

machen, besteht Bindung der Kraftfahrbehörde an die rechtskräftige Bestrafung nach der StVO, auch wenn dagegen

VwGH-Beschwerde eingebracht worden ist.
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